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(54) GARGERÄT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gargerät
(1) mit einem Garraum (2) und mit einem Hochfrequenz-
erzeuger (3) zur dielektrischen Erwärmung von Gargut
im Garraum (2). Der Garraum (2) ist durch eine ver-
schließbare Tür (12) und eine Garraumwand (22) be-
grenzt und steht über eine Durchlassöffnung (4) mit einer
außerhalb des Garraums (2) angeordneten Gerätekom-
ponente (5) in Verbindung. Dem Garraum (2) ist eine
Abschirmeinrichtung (6) gegen ein Austreten von Hoch-
frequenzstrahlung aus dem Garraum (2) zugeordnet.
Dabei
ist die Gerätekomponente (5) außerhalb der Abschirm-
einrichtung (6) angeordnet. Die Abschirmeinrichtung (6)
umfasst im Bereich der Durchlassöffnung (4) eine Ab-
schirmeinheit (7) mit zwei Lochblechen (17, 27) in einer
zweilagigen Anordnung. Die Lochbleche (17, 27) sind
zur Ausbildung eines Zwischenraums (37) beanstandet
zueinander angeordnet und verlaufen abschnittsweise
zwischen dem Garraum (2) und der Komponente.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gargerät
mit wenigstens einem Garraum und wenigstens einem
Hochfrequenzerzeuger zur dielektrischen Erwärmung
von Gargut im Garraum. Dabei ist der Garraum durch
wenigstens eine verschließbare Tür und wenigstens eine
Garraumwand begrenzt. Der Garraum steht über we-
nigstens eine Durchlassöffnung mit wenigstens einer we-
nigstens teilweise außerhalb des Garraumes angeord-
neten Gerätekomponente in Verbindung.
[0002] Bei Gargeräten, welche einem Benutzer einen
Mikrowellenbetrieb zur Verfügung stellen, wird zur Garen
von Speisen Hochfrequenzstrahlung in den Garraum
eingebracht. Um das Austreten von Strahlung aus dem
Garraum zu verhindern, ist dieser entsprechend abge-
schirmt. Dazu wird in der Regel die Garraumöffnung mit
einer Tür verschlossen, welche im Wesentlichen keine
Hochfrequenzstrahlung durchlässt. Die Abschirmung
des Garraumes erfolgt in der Regel durch dessen Wan-
dungen. Diese Wandungen sind regelmäßig aus einem
Metallblech gefertigt und bieten daher eine geeignete Ab-
schirmung.
[0003] Allerdings bieten viele Gargeräte neben dem
Mikrowellenbetrieb oft auch noch einen Garbetrieb mit
anderen Heizquellen. Bei solchen Gargeräten sind be-
sondere Anforderungen an die Abschirmeinrichtung des
Garraumes zu stellen. Beispielsweise muss der Garraum
für einen Heißluftbetrieb entsprechende Öffnungen auf-
weisen, durch welche die Heißluft eingeblasen werden
kann. Zudem muss die Heißluftheizquelle auch eine Ver-
bindung in die Umgebung des Gerätes aufweisen, durch
welche die zu erwärmende Luft angesaugt werden kann.
Die Abschirmung eines Garraumes mit einer solchen
Heißluftheizquelle ist daher oft sehr aufwendig und kos-
tenintensiv.
[0004] Im Stand der Technik sind beispielsweise Gar-
geräte bekannt geworden, bei denen die Welle oder die
Öffnungen des Heißluftmotors mit hohem Aufwand ab-
gedichtet werden. Weiterhin sind Gargeräte bekannt ge-
worden, bei denen die Heißlufteinrichtung mit aufwendig
konstruierten Abschirmblechen umgeben ist. Die be-
kannten Abschirmungen solcher Gargeräte funktionie-
ren in der Regel zuverlässig, sind jedoch mit hohem kon-
struktiven Aufwand verbunden und stellen daher einen
kostenintensiven Herstellungsschritt dar.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Gargerät mit einem Garraum und einem
Hochfrequenzerzeuger und einer Durchlassöffnung,
über welche eine außerhalb des Garraumes angeordne-
te Gerätekomponente mit dem Garraum in Verbindung
steht, zur Verfügung zu stellen, bei dem eine zuverläs-
sige Abschirmung des Garraumes mit einem geringeren
Aufwand möglich ist.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Gargerät
mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unter-
ansprüche. Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung

ergeben sich aus den Ausführungsbeispielen.
[0007] Das erfindungsgemäße Gargerät weist wenigs-
tens einen Garraum und wenigstens einen Hochfre-
quenzerzeuger zur dielektrischen Erwärmung von Gar-
gut im Garraum auf. Dabei ist der Garraum durch we-
nigstens eine verschließbare Tür und wenigstens eine
Garraumwand begrenzt. Der Garraum steht über we-
nigstens eine Durchlassöffnung mit wenigstens einer we-
nigstens teilweise außerhalb des Garraumes angeord-
neten Gerätekomponente in Verbindung. Dem Garraum
ist wenigstens eine Abschirmeinrichtung gegen ein Aus-
treten von Hochfrequenzstrahlung aus dem Garraum zu-
geordnet. Dabei ist die Gerätekomponente außerhalb
der Abschirmeinrichtung angeordnet. Die Abschirmein-
richtung umfasst wenigstens eine Abschirmeinheit. Die
Abschirmeinheit ist wenigstens im Bereich der Durchlas-
söffnung angeordnet. Die Abschirmeinheit umfasst we-
nigstens zwei Lochbleche. Die Lochbleche sind in einer
wenigstens zweilagigen Anordnung angeordnet. Die
Lochbleche sind zur Ausbildung eines Zwischenraumes
beabstandet zueinander angeordnet. Die Lochbleche
verlaufen wenigstens abschnittsweise zwischen dem
Garraum und der Gerätekomponente.
[0008] Das erfindungsgemäße Gargerät hat viele Vor-
teile. Ein erheblicher Vorteil ist, dass die Gerätekompo-
nente außerhalb der Abschirmeinrichtung angeordnet
ist. Dadurch kann auf eine aufwändige und kosteninten-
sive Abschirmung verzichtet werden, die sonst um die
Teile der Gerätekomponente herum angeordnet werden
müsste, die sich von außerhalb in den Garraum hinein
erstrecken. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Abschirm-
einrichtung wenigstens eine Abschirmeinheit mit wenigs-
tens zwei Lochblechen umfasst. Dadurch wird ohne ei-
nen großen konstruktiven Aufwand eine zuverlässige
und wirksame Abschirmung gegen ein Austreten von
Hochfrequenzstrahlung aus dem Garraum erreicht. Zu-
dem ermöglichen die Lochbleche eine Verbindung der
außerhalb der Abschirmeinrichtung angeordneten Gerä-
tekomponente mit dem Garraum. Beispielsweise kann
durch die Lochbleche Heißluft von einer außerhalb der
Abschirmung angeordneten Heißluftheizquelle in den
Garraum eingeblasen werden. Durch die Ausbildung ei-
nes Zwischenraums zwischen den Lochblechen wird zu-
dem eine besonders wirksame Abschirmung gegen ein
Austreten der Hochfrequenzstrahlung erreicht.
[0009] Es ist besonders bevorzugt, dass die Geräte-
komponente vollständig auf einer Seite der Abschirmein-
richtung angeordnet ist, welche gegenüber der Hochfre-
quenzstrahlung im Garraum abgeschirmt ist. Insbeson-
dere verläuft die Gerätekomponente nicht durch die
Lochbleche.
[0010] Besonders bevorzugt umfasst die Abschirmein-
heit zwei Lochbleche, sodass sich eine doppellagige An-
ordnung ergibt. Die Lochbleche sind vorzugsweise aus
einem Stahlblech und/oder einem anderen Metallblech
gefertigt.
[0011] Insbesondere werden unter dem Begriff Hoch-
frequenzerzeuger alle zur Erzeugung der Hochfrequenz-
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strahlung und zur Übertragung der Hochfrequenzstrah-
lung in den Garraum notwendigen Einrichtungen ver-
standen.
[0012] In allen Ausgestaltungen ist es besonders be-
vorzugt, dass die Lochbleche jeweils eine Vielzahl von
Durchgangsöffnungen aufweisen. Durch die Durch-
gangsöffnungen steht der Zwischenraum mit dem Gar-
raum und der Gerätekomponente in Verbindung. Durch
eine solche Ausgestaltung kann durch die Lochbleche
die Durchlassöffnung zwischen dem Garraum und der
Gerätekomponente trotz der Abschirmung besonders
gut bereitgestellt werden. Die Lochbleche weisen dazu
vorzugsweise eine Vielzahl von Bohrungen auf. Es kön-
nen auch perforierte Bleche eingesetzt werden.
[0013] Die Durchgangsöffnungen weisen insbesonde-
re eine maximale Durchlassweite auf. Vorzugsweise wei-
sen die Durchgangsöffnungen eine maximale Durchlass-
weite von einem Zehntel der Wellenlänge der zur dielek-
trischen Erwärmung des Garguts vorgesehenen elektro-
magnetischen Strahlung auf. Insbesondere ist die maxi-
male Durchlassweite kleiner als 1/20 und vorzugsweise
kleiner als 1/50 der eingesetzten Wellenlänge. Die ma-
ximale Durchlassweite kann auch kleiner als 1/100 der
eingesetzten Wellenlänge betragen. Vorzugsweise wird
die maximale Durchlassweite der Durchgangsöffnungen
so gewählt, dass zum einen eine wirksame und zuver-
lässige Abschirmung gewährleistet werden kann und
zum anderen eine ausreichende Durchlässigkeit für die
Verbindung zwischen Garraum und Gerätekomponente
zur Verfügung steht. Die Durchgangsöffnungen sind da-
bei insbesondere rund ausgebildet. Die maximale Durch-
lassweite entspricht dann vorzugsweise dem Durchmes-
ser der Durchgangsöffnung. Es ist möglich, dass die
Durchgangsöffnungen auch andere Formen aufweisen
und beispielsweise oval ausgebildet sind.
[0014] Es ist möglich und bevorzugt, dass die Durch-
gangsöffnungen der benachbarten Lochbleche wenigs-
tens teilweise versetzt zueinander angeordnet sind. Eine
solche versetzte Anordnung bietet eine verbesserte Ab-
schirmung. Die Durchgangsöffnungen sind vorzugswei-
se so versetzt, dass sich keine Fluchtlinie ergibt, welche
durch die Durchgangsöffnungen beider Lochbleche ver-
läuft. Möglich ist aber auch, dass die Durchgangsöffnun-
gen wenigstens teilweise und insbesondere vollständig
hintereinander angeordnet sind. Eine solche Anordnung
bietet eine verbesserte Durchlässigkeit für die Verbin-
dung zwischen Gerätekomponente und Garraum.
[0015] Die Durchgangsöffnungen sind insbesondere
dazu geeignet und ausgebildet, einen zum Garen vorge-
sehenen Luftstrom und/oder Dampfstrom zwischen der
Gerätekomponente und dem Garraum passieren zu las-
sen. Besonders bevorzugt sind die Durchgangsöffnun-
gen dazu geeignet und ausgebildet, als Heißluftdurch-
lass für eine hinter der Abschirmeinheit liegende
Heißlufteinrichtung zu dienen. Möglich ist auch, dass die
Durchgangsöffnungen dazu geeignet und ausgebildet
sind, Wrasen und/oder für eine Beleuchtung des Garrau-
mes vorgesehenes Licht zwischen der Gerätekompo-

nente und dem Garraum passieren zu lassen. Dabei de-
cken die Durchgangsöffnungen beispielsweise eine
Lampenöffnung oder eine Katalysatoreinrichtung im
Garraum ab.
[0016] Vorzugsweise weisen die Lochbleche im Be-
reich des Zwischenraums einen Abstand zueinander auf,
welcher größer als ihre Stärke ist. Durch einen derart
bemessenen Abstand kann eine im Betrieb des Garge-
rätes auftretende Wärmeausdehnung besonders gut
kompensiert werden. Insbesondere ist der Abstand der
Lochbleche zueinander um ein mehrfaches größer als
ihre Stärke. Beispielsweise beträgt der Abstand mehr als
1 mm und insbesondere mehr als 2 mm und vorzugswei-
se mehr als 4 mm. Insbesondere beträgt der Abstand
der Lochbleche zueinander weniger als 10 mm und vor-
zugsweise weniger als 6 mm. Abstände mit solchen Ab-
messungen sind für eine Kompensation der Wärmeaus-
dehnung ausreichend und benötigen dennoch nur wenig
Bauraum. Die Stärke der Lochbleche liegt insbesondere
zwischen 0,1 mm und 2 mm. Möglich ist auch eine ge-
ringere oder größere Stärke der Lochbleche.
[0017] Es ist möglich, dass sich die Lochbleche im Be-
reich des Zwischenraums wieder abschnittsweise berüh-
ren. Durch eine solche Ausgestaltung kann auch bei
großflächigen Zwischenräumen eine hohe Wandstabili-
tät erreicht werden. Beispielsweise umfasst wenigstens
eines der Lochbleche wenigstens eine Sicke, welche sich
in den Zwischenraum bis zum benachbarten Lochblech
erstreckt. Es kann dazu auch eine Strebe und/oder ein
Verstärkungsblech vorgesehen sein.
[0018] Der Zwischenraum ist vorzugsweise wenigs-
tens teilweise durch wenigstens einen Fügeabschnitt be-
grenzt. Der Fügeabschnitt verbindet die Lochbleche mit-
einander. Insbesondere umfasst der Fügeabschnitt we-
nigstens eine stoffschlüssige Verbindung der Lochble-
che miteinander. Vorzugsweise ist der Fügeabschnitt als
eine Schweißverbindung ausgebildet. Ein solcher Füge-
abschnitt ermöglicht eine dauerhafte und für eine Ab-
schirmung gegenüber der Hochfrequenzstrahlung ge-
eignete Verbindung der Lochbleche miteinander. Insbe-
sondere ist der Fügeabschnitt elektrisch leitend ausge-
bildet. Besonders bevorzugt ist im Fügeabschnitt keine
Durchgangsöffnung vorgesehen. Im Bereich des Füge-
abschnitts sind die Lochbleche insbesondere lückenlos
miteinander verbunden. Dadurch kann ein Austreten von
Hochfrequenzstrahlung besonders wirkungsvoll vermie-
den werden. Es ist möglich, dass im Fügeabschnitt we-
nigstens ein weiteres Bauteil angeordnet ist. Beispiels-
weise ist zwischen den Lochblechen eine weitere Wan-
dung oder ein Profilelement angeordnet.
[0019] Im Bereich des Fügeabschnitts ist vorzugswei-
se wenigstens ein Anbindungsabschnitt ausgebildet. Der
Anbindungsabschnitt umfasst insbesondere wenigstens
eine stoffschlüssige Verbindung wenigstens eines der
Lochbleche mit der Garraumwand. Dadurch kann eine
stabile und gut abschirmende Verbindung der Lochble-
che mit anderen Garraumwänden erreicht werden. Die
stoffschlüssige Verbindung im Anbindungsabschnitt ist
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vorzugsweise eine Schweißverbindung.
[0020] Vorzugsweise erstreckt sich die Abschirmein-
heit nur im Bereich der Durchlassöffnung. Außerhalb der
Durchlassöffnung sind vorzugsweise durchgängige Gar-
raumwände vorgesehen. Die Garraumwand ist bei-
spielsweise als eine Muffel oder ein Teil einer Muffel aus-
gebildet. Es ist möglich, dass auch im Bereich der Ab-
schirmeinheit zusätzlich zu den Lochblechen wenigstens
eine Garraumwandung angeordnet ist. Es ist möglich,
dass der Anbindungsabschnitt wenigstens eine nicht-
stoffschlüssige Verbindung wenigstens eines der Loch-
bleche mit der Garraumwandung umfasst.
[0021] Es ist möglich und bevorzugt, dass der Füge-
abschnitt und/oder der Anbindungsabschnitt emailierfä-
hig ausgebildet sind. Vorzugsweise ist wenigstens der
Fügeabschnitt und/oder der Anbindungsabschnitt mit
wenigstens einer Emailbeschichtung überzogen. Beson-
ders bevorzugt sind alle Garraumwände und Abschir-
meinheiten emailierfähig ausgebildet und/oder mit einer
Emailbeschichtung überzogen. Eine solche Ausgestal-
tung ermöglicht, dass das Gesamtsystem aus Garraum-
wänden und Abschirmeinheiten eine Emailbeschichtung
erhalten kann. Eine Emailbeschichtung ist besonders
dann vorteilhaft, wenn Wrasen und/oder Dampf durch
den Zwischenraum strömen.
[0022] Eine emailierfähig Ausgestaltung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn die betroffenen Bauteile über
geeignete Verbindungen und zum Beispiel dichte und
durchgängige Schweißverbindungen verfügen. Ein
emailierfähiger Fügeabschnitt und/oder Anbindungsab-
schnitt ist beispielsweise im Laserschweißverfahren
und/oder Rollnahtschweißverfahren hergestellt. Zudem
sind emailierfähige Verbindung vorzugsweise so ausge-
bildet, dass alle Flächen für den Emailschlicker erreich-
bar sind und dass nach der Beschichtung keine unbe-
schichteten Bereiche zurückbleiben. Möglich ist aber
auch, dass die Garraumwände und Abschirmeinheiten
keine Emailbeschichtung aufweisen und zum Beispiel
aus einem Edelstahlmaterial gefertigt sind und/oder la-
ckiert sind.
[0023] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist es mög-
lich, dass die Garraumwand wenigstens abschnittsweise
durch wenigstens ein Lochblech zur Verfügung gestellt
wird. Das hat den Vorteil, dass zusätzlich zu den Loch-
blechen keine weiteren Wandlungen notwendig sind.
Vorzugsweise wird die Garraumwand im Bereich der
Durchlassöffnung durch wenigstens eines der beiden
Lochbleche zur Verfügung gestellt.
[0024] In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass die Durchlassöffnung zur Verbindung
des Garraumes mit der Gerätekomponente allein durch
die Durchgangsöffnungen der Lochbleche zur Verfügung
gestellt wird. Eine solche Ausgestaltung hat den Vorteil,
dass zusätzlich zu den Lochblechen keine weiteren Öff-
nungen notwendig sind, um den Garraum mit der Gerä-
tekomponente zu verbinden. Möglich ist aber auch, dass
die Durchlassöffnung zusätzlich zu den Durchgangsöff-
nungen der Lochbleche noch wenigstens eine weitere

Wandung umfasst, welche ebenfalls eine oder mehrere
Durchgangsöffnungen aufweist, zum Beispiel ein Ver-
stärkungsblech mit einer Ausnehmung.
[0025] Es kann vorgesehen sein, dass die Gerätekom-
ponente wenigstens teilweise an wenigstens einem der
Lochbleche und insbesondere an dem zum Garraum ab-
gewandten Lochblech befestigt ist. Beispielsweise ist ein
Gehäuse einer Heißluftgebläseeinrichtung an einem der
Lochbleche befestigt und beispielsweise mit dem Loch-
blech verschweißt. So kann eine unaufwändige und zu-
gleich stabile Anbindung der Gerätekomponente erfol-
gen.
[0026] Die Gerätekomponente ist insbesondere aus
einer Gruppe von Gerätekomponenten entnommen, wel-
che folgende Gerätekomponenten umfasst: Heißluftge-
bläseeinrichtung, Umluftgebläseeinrichtung, Beleuch-
tungseinrichtung für den Garraum, Dampferzeugungs-
einrichtung, Kondensatabführeinrichtung, Katalysator-
einrichtung, Wrasenabfuhreinrichtung. Solche Geräte-
komponenten können besonders gut durch die zweilagi-
gen Lochbleche mit dem Garraum verbunden werden
und sind dabei zugleich durch die Lochbleche entspre-
chend wirksam abgeschirmt.
[0027] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den Ausführungsbei-
spielen, welche im Folgenden mit Bezug auf die beilie-
genden Figuren erläutert werden.
[0028] In den Figuren zeigen:

Figur 1 eine rein schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Gargeräts in einer Vorder-
ansicht;

Figur 2 ein Ausschnitt eines Gargerätes, welcher eine
Garraumwand mit einer Abschirmeinrichtung
zeigt;

Figur 3 ein Ausschnitt eines Gargerätes, welcher eine
Garraumwand mit einer Abschirmeinrichtung
und einer Heißluftgebläseeinrichtung in einer
geschnittenen Seitenansicht zeigt;

Figur 4 ein Ausschnitt eines Gargerätes, welcher eine
Garraumwand mit einer Abschirmeinrichtung
und einer Katalysatoreinrichtung in einer ge-
schnittenen Seitenansicht zeigt;

Figur 5 eine perspektivische Darstellung einer Gar-
raumwandung eines Gargerätes in einer An-
sicht schräg von oben;

Figur 6 ein Ausschnitt eines Gargerätes, welcher eine
Garraumwand mit einer Abschirmeinrichtung
und einer Heißluftgebläseeinrichtung sowie
einer Katalysatoreinrichtung in einer geschnit-
tenen Seitenansicht zeigt; und

Figur 7 ein Ausschnitt eines Gargerätes, welcher eine
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Garraumwand mit einer Abschirmeinrichtung
in einer geschnittenen Seitenansicht zeigt.

[0029] Die Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Gar-
gerät 1, welches hier als ein Backofen 11 ausgebildet ist.
Der Backofen 11 ist als ein Einbaugerät vorgesehen.
Möglich ist auch, dass das Gargerät 1 als ein Herd bzw.
Standgerät ausgebildet ist. Das Gargerät 1 kann über
eine Bedieneinrichtung 101 bedient werden und hat ei-
nen Garraum 2, welcher durch eine Tür 12 verschließbar
ist.
[0030] Für die Zubereitung von Speisen im Garraum
2 stehen hier verschiedene Heizquellen zur Verfügung.
Zur dielektrischen Erwärmung von Gargut im Garraum
ist ein Hochfrequenzerzeuger 3 vorgesehen. Über den
Hochfrequenzerzeuger 3 kann Hochfrequenzstrahlung
erzeugt und in den Garraum 2 eingebracht werden, so-
dass Speisen gegart werden können. Zur Beheizung des
Garraumes 2 sind weiterhin thermische Heizquellen vor-
gesehen, wie zum Beispiel eine Ober- und Unterhitze-
heizquelle, eine Grillheizquelle und/oder eine Heißluft-
heizquelle. Möglich ist auch, dass dem Garraum 2 eine
Dampfheizquelle zugeordnet ist, durch die Speisen er-
hitzt bzw. gegart werden können.
[0031] In der hier gezeigten Ausgestaltung weist das
Gargerät 1 eine Heißluftgebläseeinrichtung 15 auf, durch
welche erhitzte Luft in den Garraum 2 eingeblasen wer-
den kann. Dazu ist in der hinteren Garraumwand 22 eine
Durchlassöffnung 4 vorgesehen, durch welche die er-
hitzte Luft von der Heißluftgebläseeinrichtung 15 in den
Garraum 2 strömt. Die Durchlassöffnung 4 besteht hier
aus vielen einzelnen und insbesondere kleineren Öffnun-
gen.
[0032] Um bei einem Betrieb des Hochfrequenzerzeu-
gers 3 ein Austreten von Hochfrequenzstrahlung aus
dem Garraum 2 zu vermeiden, ist der Garraum 2 von
einer Abschirmeinrichtung 6 umgeben. Im Bereich der
Durchlassöffnung 4 für die Heißluftgebläseeinrichtung
15 ist eine Abschirmeinheit 7 der Abschirmeinrichtung 6
angeordnet. Die Abschirmeinheit 7 befindet sich hier zwi-
schen dem Garraum 2 und dem außerhalb des Garrau-
mes angeordneten Heißluftgebläseeinrichtung 15. Die
Heißluftgebläseeinrichtung 15 liegt somit vollständig au-
ßerhalb der Abschirmeinrichtung 6. Die Abschirmeinheit
7 umfasst zwei Lochbleche 17, 27, welche mit Bezug zu
den Figuren 3 bis 6 näher beschrieben werden. Die Loch-
bleche 17, 27 stellen hier mit ihren zahlreichen Durch-
gangsöffnungen die Durchlassöffnung 4 für die Heißluft-
gebläseeinrichtung 15 zur Verfügung.
[0033] Neben der Heißluftgebläseeinrichtung 15 um-
fasst das Gargerät 1 vorzugsweise weitere Gerätekom-
ponenten 5, welche über eine Durchlassöffnung 4 mit
dem Garraum 2 in Verbindung stehen. Diese Durchlas-
söffnungen 4 sind vorzugsweise ebenfalls mit hier nicht
dargestellten Abschirmeinheiten 7 gegen ein Austreten
von Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt. Solche Gerä-
tekomponenten 5 sind beispielsweise eine Katalysator-
einrichtung 25 und eine Beleuchtungseinrichtung 35,

welche hier gestrichelt eingezeichnet sind und nicht
sichtbar außerhalb des Garraumes 2 liegen.
[0034] Die Figur 2 zeigt eine als Rückwand ausgebil-
dete Garraumwand 22. Die Garraumwand 22 weist eine
zentrale Durchlassöffnung 4 auf, welche zum Einblasen
der von einer Heißluftgebläseeinrichtung 15 erzeugten
Heißluft dient. Zudem sind an der Garraumwand 22 vier
weitere Durchlassöffnungen 4 ausgebildet, durch welche
ebenfalls Luft eingeblasen werden kann. Diese Durch-
lassöffnungen 4 sind jeweils durch eine Abschirmeinheit
7 einer Abschirmeinrichtung 6 gegen ein Austreten von
Hochfrequenzstrahlung gesichert.
[0035] In der Figur 3 ist ein Gargerät 1 in einer Schnit-
tansicht von der Seite im Bereich der Heißluftgebläsee-
inrichtung 15 gezeigt. Um die erhitzte Luft in den Garraum
2 einblasen zu können, weist die Garraumwandung 22
im Bereich der Heißluftgebläseeinrichtung 15 eine
Durchlassöffnung 4 auf. Um die Durchlassöffnung 4 ge-
gen ein Austreten von Hochfrequenzstrahlung abzu-
schirmen, ist hier eine Abschirmeinheit 7 angeordnet. Die
Abschirmeinheit 7 umfasst zwei Lochbleche 17 und 27.
Die Lochbleche 17, 27 weisen eine Vielzahl von Durch-
gangsöffnungen 57 auf. Zur besseren Übersichtlichkeit
ist hier in jedes Lochblech 17, 27 nur jeweils eine exem-
plarische Durchgangsöffnung 57 eingezeichnet. Die
Lochbleche 17, 27 sind beabstandet zueinander ange-
ordnet, sodass zwischen ihnen ein Zwischenraum 37
ausgebildet wird. Außerhalb der Durchlassöffnung 4 wei-
sen die Lochbleche 17, 27 keine Durchgangsöffnungen
57 auf. Zudem sind die beiden Lochbleche 17, 27 außer-
halb der Durchlassöffnung 4 entlang eines Fügeab-
schnitts 47 miteinander verschweißt, beispielsweise
durch ein Laserschweißverfahren oder ein Rollnaht-
schweißverfahren. Entlang eines Anbindungsabschnitts
67 sind die Lochbleche 17, 27 mit einer oberen Garraum-
wand 22 verbunden und insbesondere verschweißt.
[0036] In das zum Garraum 2 hinweisende Lochblech
17 ist hier eine Sicke 77 eingeprägt, welche sich in den
Zwischenraum 37 bis zu dem dahinter liegenden Loch-
blech 27 erstreckt. Dabei kann vorgesehen sein, dass
die Lochbleche 17, 27 im Bereich der Sicke miteinander
verbunden sind und beispielsweise verschweißt sind.
Dadurch kann auch bei großflächigen Zwischenräumen
37 eine stabile Anordnung der Lochbleche 17,27 erreicht
werden.
[0037] Die Heißluftgebläseeinrichtung 15 und umfasst
hier einen Motor 151, welcher über eine Welle 152 einen
Rotor 153 antreibt. Die Heißluftgebläseeinrichtung 15 ist
an einem Gehäuse 154 befestigt, welches wiederum an
dem äußeren Lochblech 27 angebunden ist. Zum Erhit-
zen der eingeblasenen Luft weist die Heißluftgebläsee-
inrichtung 15 eine hier nicht dargestellte thermische
Heizquelle auf.
[0038] Die hier gezeigte Abschirmeinheit 7 hat den
Vorteil, dass diese zwischen der Heißluftgebläseeinrich-
tung 15 und dem Garraum 2 angeordnet ist, sodass die
Heißluftgebläseeinrichtung 15 vollständig außerhalb der
Abschirmeinrichtung liegt. Da die im Garraum 2 auftre-
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tende Hochfrequenzstrahlung die Heißluftgebläseein-
richtung 15 aufgrund der Abschirmeinheit 7 erst gar nicht
erreicht, muss die Heißluftgebläseeinrichtung 15 selbst
nicht mehr abgeschirmt werden. Besonders von Vorteil
ist, dass dadurch auf eine aufwändige Abschirmung des
Rotors 153 oder der Welle 152 verzichtet werden kann.
Da es sich hierbei um drehende Teile handelt, ist eine
wirksame Abschirmung häufig mit sehr hohem konstruk-
tiven Aufwand verbunden.
[0039] Die vorteilhafte Anordnung der Heißluftgeblä-
seeinrichtung 15 außerhalb des abgeschirmten Bereichs
wird hier durch die davor angeordnete Abschirmeinheit
7 ermöglicht. Dazu weist die Abschirmeinheit 7 die bei-
den Lochbleche 17, 27 auf, welche ein Austreten der
Hochfrequenzstrahlung aus dem Garraum 2 wirkungs-
voll verhindern. Um dennoch ein Einströmen der Heißluft
zu ermöglichen, weisen die Lochbleche 17,27 eine Viel-
zahl von Durchgangsöffnungen 57 auf. Durch diese
Durchgangsöffnungen 57 kann die erhitzte Luft problem-
los in den Garraum 2 einströmen. Ein Austreten der
Hochfrequenzstrahlung durch die Durchgangsöffnungen
57wird dabei verhindert, da die Durchgangsöffnungen
57 eine maximale Durchlassweite von weniger als einem
Zehntel der Wellenlänge der Hochfrequenzstrahlung im
Garraum aufweisen. Die hier gezeigten Durchgangsöff-
nungen sind um ein Vielfaches kleiner als 1/10 der Wel-
lenlänge der abzuschirmenden Hochfrequenzstrahlung.
In dem Bereich, in dem die Lochbleche 17, 27 mit Durch-
gangsöffnungen 57 versehen sind, wird durch eine dop-
pellagige und beabstandete Anordnung eine besonders
gute Abschirmung erreicht. Im Bereich der Fügeab-
schnitte 47 und Anbindungsabschnitt 67 weisen die
Lochbleche 17, 27 hier keine Durchgangsöffnungen 57
auf, sodass auch in diesen Abschnitten eine besonders
gute Abschirmung erreicht wird.
[0040] Ein Vorteil der hier gezeigten Abschirmeinheit
7 liegt darin, dass die zahlreichen Durchgangsöffnungen
57 zusammen die für die Anbindung der Heißluftgeblä-
seeinrichtung 15 an den Garraum 2 benötigte Durchlas-
söffnung 4 bereitstellen. Die Durchlassöffnung 4 und die
Abschirmung können somit durch ein Bauteil kosten-
günstig zur Verfügung gestellt werden.
[0041] Durch die beiden doppellagig angeordneten
Lochbleche 17, 27 wird im Bereich der Abschirmeinheit
7 eine hohe Wandstabilität erreicht, sodass keine weite-
ren Wanderungen vorgesehen sein müssen. Die Ab-
schirmeinheit 7 hat somit den Vorteil, dass diese neben
einer wirksamen Abschirmung auch noch zur konstruk-
tiven Stabilität des Gargerätes 1 beiträgt. Durch die Ver-
wendung einer solchen Abschirmeinheit 7 können daher
Material und Herstellungsaufwand eingespart werden.
[0042] Die Lochbleche 17, 27 sind hier mit einem Ab-
stand zueinander angeordnet, welcher zwischen vier und
sechs Millimeter liegt. Möglich sind auch kleinere oder
größere Abstände. Ein solcher Abstand beansprucht be-
sonders wenig Bauraum und bietet zugleich genügend
Spielraum für eine im Betrieb auftretende Wärmeaus-
dehnung.

[0043] Ein besonderer Vorteil der hier gezeigten Ab-
schirmeinheit 7 ist auch, dass diese besonders gut für
eine Emailbeschichtung geeignet ist. Aufgrund der
Durchgangsöffnungen 57 und der entsprechend bemes-
senen Zwischenräume 37 sowie den in geeigneten
Schweißverfahren ausgebildeten Fügeabschnitten 47
bzw. Anbindungsabschnitten 67 kann das gesamte Sys-
tem aus Garraumwänden 22 und Abschirmeinrichtung 6
besonders gut mit einer Emailbeschichtung überzogen
werden. Die hier gezeigten Lochbleche 17, 27 sind ins-
besondere aus einem Stahlblech gefertigt. Möglich ist
auch, dass die Lochbleche 17, 27 aus einem Edelstahl-
material gefertigt sind.
[0044] Die Figur 4 zeigt das Gargerät 1 in einer Schnit-
tansicht von der Seite in einem Bereich der oberen Gar-
raumwandung 22. In diesem Bereich ist hier eine Kata-
lysatoreinrichtung 25 angeordnet. Die Katalysatorein-
richtung 25 dient zum Abbau von geruchsbelästigenden
Stoffen eines Wrasens, welche sich während der Gar-
vorgänge bilden. Dazu muss die Katalysatoreinrichtung
25 über eine entsprechende Durchlassöffnung 4 mit dem
Garraum 2 verbunden sein. Bei einem Betrieb des Hoch-
frequenzerzeugers 3 ist somit auch diese Durchlassöff-
nung 4 entsprechend abzuschirmen. Die Abschirmung
erfolgt hier wieder mit einer Abschirmeinheit 7, welche
zwei beabstandet zueinander angeordnete Lochbleche
17, 27 umfasst. Die Katalysatoreinrichtung 25 befindet
sich somit vollständig außerhalb des Bereichs, in wel-
chem Hochfrequenzstrahlung auftritt. Dabei weisen die
Lochbleche 17, 27 eine Vielzahl von Durchgangsöffnun-
gen 57 auf, von denen hier nur zwei exemplarisch dar-
gestellt sind. Die Durchlassweite der Durchgangsöffnun-
gen 57 ist hier wie zuvor mit Bezug auf die Figur 3 be-
schrieben ausgebildet.
[0045] Im Bereich der Durchlassöffnung 4 bzw. in dem
Bereich, in dem die Lochbleche 17, 27 mit Durchgangs-
öffnungen 57 versehen sind, sind die Lochbleche 17, 27
beabstandet zueinander angeordnet. So wird eine ent-
sprechend wirksame Abschirmung erreicht. Außerhalb
der Durchlassöffnung 4 bzw. in den Bereichen, in denen
keine Durchgangsöffnungen 57 vorgesehen sind, ist die
Abschirmeinheit 7 hier nur einlagig ausgeführt. Dazu sind
die Lochbleche 17, 27 entlang eines Fügeabschnitts 47
miteinander verschweißt. Entlang des Fügeabschnitts
sind keine Durchgangsöffnungen 57 vorgesehen. In dem
Abschnitt, in welchem die obere Wandung 22 an die als
Rückwand ausgebildete Wandung 22 stößt, ist hier ein
Anbindungsabschnitt 67 vorgesehen. In dem Anbin-
dungsabschnitt ist die zuvor in der Figur 3 beschriebene
Abschirmeinheit 7 an der Rückwand mit der Abschir-
meinheit 7 der oberen Wandung 22 für die Katalysator-
einrichtung 25 verbunden.
[0046] Die Figur 5 zeigt ein Gargerät 1 in einer pers-
pektivischen Ansicht von oben, bei welcher die zuvor in
der Figur 4 beschriebene Abschirmeinheit 7 zu erkennen
ist. Die Katalysatoreinrichtung 25 ist hier zur besseren
Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet. Das vom Garraum
abgewandte Lochblech 27 und dessen Durchgangsöff-
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nungen 57 sind hier gut zu erkennen. Das äußere Loch-
blech 27 ist hier deckelartig auf das dem Garraum zuge-
wandte Lochblech 17 aufgesetzt und entlang eines kreis-
förmigen Fügeabschnitts 47 mit diesem verbunden.
[0047] In der Figur 5 ist das Gargerät 1 in einer Schnit-
tansicht von der Seite gezeigt. In dieser Ansicht sind die
in der Figur 3 gezeigte Heißluftgebläseeinrichtung 15 und
die in der Figur 4 gezeigte Katalysatoreinrichtung 25 ge-
meinsam zu erkennen.
[0048] Die Figur 6 zeigt eine weitere Schnittdarstellung
des Gargerätes 1 in einer Seitenansicht. Hier ist die An-
bindung einer auf der Rückseite des Gargerätes 1 ange-
ordneten Abschirmeinheit 7 mit einer auf einer Oberseite
des Gargerätes 1 angeordneten Abschirmeinheit 7 dar-
gestellt. Die obere Abschirmeinheit 7 ist hier zur Abschir-
mung einer außerhalb des Garraumes 2 liegenden Ka-
talysatoreinrichtung 25 vorgesehen. Die an der Rücksei-
te des Gargerätes 1 angeordnete Abschirmeinheit 7 dient
zur Abschirmung einer Durchlassöffnung 4 für eine au-
ßerhalb des Garraumes 2 angeordnete Heißluftgebläse-
einrichtung 15.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Gargerät
2 Garraum
3 Hochfrequenzerzeuger
4 Durchlassöffnung
5 Gerätekomponente
6 Abschirmeinrichtung
7 Abschirmeinheit
11 Backofen
12 Tür
15 Heißluftgebläseeinrichtung
17 Lochblech
22 Garraumwand
25 Katalysatoreinrichtung
27 Lochblech
35 Beleuchtungseinrichtung
37 Zwischenraum
47 Fügeabschnitt
57 Durchgangsöffnung
67 Anbindungsabschnitt
77 Sicke
101 Bedieneinrichtung
151 Motor
152 Welle
153 Rotor
154 Gehäuse

Patentansprüche

1. Gargerät (1) mit wenigstens einem Garraum (2) und
mit wenigstens einem Hochfrequenzerzeuger (3) zur
dielektrischen Erwärmung von Gargut im Garraum

(2), wobei der Garraum (2) durch wenigstens eine
verschließbare Tür (12) und wenigstens eine Gar-
raumwand (22) begrenzt ist und über wenigstens ei-
ne Durchlassöffnung (4) mit wenigstens einer we-
nigstens teilweise außerhalb des Garraums (2) an-
geordneten Gerätekomponente (5) in Verbindung
steht und wobei dem Garraum (2) wenigstens eine
Abschirmeinrichtung (6) gegen ein Austreten von
Hochfrequenzstrahlung aus dem Garraum (2) zuge-
ordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gerätekomponente (5) außerhalb der Ab-
schirmeinrichtung (6) angeordnet ist und dass die
Abschirmeinrichtung (6) wenigstens im Bereich der
Durchlassöffnung (4) wenigstens eine Abschirmein-
heit (7) mit wenigstens zwei Lochblechen (17, 27) in
einer wenigstens zweilagigen Anordnung umfasst
und dass die Lochbleche (17, 27) zur Ausbildung
eines Zwischenraums (37) beanstandet zueinander
angeordnet sind und dass die Lochbleche (17, 27)
wenigstens abschnittsweise zwischen dem Gar-
raum (2) und der Komponente verlaufen.

2. Gargerät (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lochbleche (17, 27) jeweils eine
Vielzahl von Durchgangsöffnungen (57) aufweisen,
durch welche der Zwischenraum (37) mit dem Gar-
raum (2) und der Gerätekomponente (5) in Verbin-
dung steht.

3. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Durchgangsöffnungen (57) eine maximale Durch-
lassweite von einem Zehntel der Wellenlänge der
zur dielektrischen Erwärmung des Garguts vorgese-
henen elektromagnetischen Strahlung aufweisen.

4. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Durchgangsöffnungen (57) der benachbarten Loch-
bleche (17, 27) wenigstens teilweise versetzt zuein-
ander angeordnet sind.

5. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Durchgangsöffnungen (57) dazu geeignet und aus-
gebildet sind, einen zum Garen vorgesehenen Luft-
strom und/oder Dampfstrom und/oder einen Wrasen
und/oder für eine Beleuchtung des Garraums (2) vor-
gesehenes Licht zwischen der Gerätekomponente
(5) und dem Garraum (2) passieren zu lassen.

6. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Loch-
bleche (17, 27) im Bereich des Zwischenraums (37)
einen Abstand zueinander aufweisen, welcher grö-
ßer als ihre Stärke ist.
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7. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Lochbleche (17, 27) im Bereich des Zwischenraums
(37) abschnittsweise berühren.

8. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenraum (37) wenigstens teilweise durch wenigs-
tens einen Fügeabschnitt (47) begrenzt ist, welcher
die Lochbleche (17, 27) miteinander verbindet und
dass der Fügeabschnitt (47) wenigstens eine stoff-
schlüssige Verbindung der Lochbleche (17, 27) mit-
einander umfasst.

9. Gargerät (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des Fü-
geabschnitts (47) wenigstens ein Anbindungsab-
schnitt (67) ausgebildet ist, welcher wenigstens eine
stoffschlüssige Verbindung wenigstens eines der
Lochbleche (17, 27) mit der Garraumwand (22) um-
fasst.

10. Gargerät (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fügeabschnitt
(47) und/oder der Anbindungsabschnitt (67) emai-
lierfähig ausgebildet sind und/oder dass wenigstens
der Fügeabschnitt (47) und/oder der Anbindungsab-
schnitt (67) mit einer Emailbeschichtung überzogen
sind.

11. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gar-
raumwand (22) wenigstens abschnittsweise durch
wenigstens ein Lochblech (17, 27) zur Verfügung
gestellt wird.

12. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Durchlassöffnung (4) zur Verbindung des Garraums
(2) mit der Gerätekomponente (5) allein durch die
Durchgangsöffnungen (57) der Lochbleche (17, 27)
zur Verfügung gestellt wird.

13. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
rätekomponente (5) wenigstens teilweise an wenigs-
tens einem der Lochbleche (17, 27) und insbeson-
dere an dem zum Garraum (2) abgewandten Loch-
blech (27) befestigt ist.

14. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
rätekomponente (5) aus einer Gruppe von Geräte-
komponenten (5) entnommen ist, umfassend:
Heißluftgebläseeinrichtung (15), Umluftgebläseein-
richtung, Beleuchtungseinrichtung (35) für den Gar-
raum (2), Dampferzeugungseinrichtung, Kondensa-
tabführeinrichtung, Katalysatoreinrichtung (25),

Wrasenabfuhreinrichtung.
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